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©  Verpackungsbehältnis  aus  flexiblem  Material  für  schüttfähiges  Füllgut. 

©  Bei  einem  Verpackungsbehältnis  (1)  für  schüttfä- 
higes  Füllgut  aus  flexiblem  Material  in  Form  eines 
Sackes  oder  Beutels  ist  für  eine  portionsweise  Ent- 
nahme  von  Füllgut  aus  dem  Füllraum  eine  Entnah- 
mevorrichtung  mit  einem  Auslaufteil  für  das  Füllgut 
vorgesehen,  der  zur  Durchführung  eines  Entnahme- 
vorgangs  über  eine  linienförmig  vorgegebene  Öff- 
nung  im  Verpackungsmaterial  einen  Auslaufweg  für 
Füllgut  aus  dem  Füllraum  bildet.  Die  Öffnung  im 
Verpackungsmaterial  ist  in  einer  (11)  der  Verpak- 
kungswände  von  einer  Materialschwächungslinie 
(15)  vorgegeben,  durch  deren  Auftrennen  ein  Materi- 
allappen  (18)  zumindest  teilweise  aus  dem  Verpak- 
kungsmaterial  herauslösbar  ist.  Der  Auslaufteil  ist 
von  einem  inneren,  mit  der  Innenseite  der  öffnungs- 

<M  bildenden  Verpackungswand  (11)  verbundenen  flexi- 
^blen  Flachmaterialzuschnitt  (20)  gebildet,  der  die 

Materialschwächungslinie  (15)  mit  Übermaß  über- 
qq  greift  und  dessen  oberer  Endteil  nach  dem  Auftren- 
Mnen  der  Materialschwächungslinie  (15)  unter  Bildung 

q   einer  Ausschütt-Tülle  aus  der  Verpackungswand  (11) 
herausziehbar  ist. 

CO 

Q- 
LU 

F I G . !  

Xerox  Copy  (Jentrs 



I EP  0  340  381  A2 2 

Verpackungsbehältnis  aus  flexiblem  Material  für  schüttfahiges  Füllgut 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verpackungsbehältnis 
für  schüttfähiges  Füllgut  aus  flexiblem  Material  in 
Form  eines  Sackes  oder  Beuteis,  der  für  eine  por- 
tionsweise  Entnahme  von  Füllgut  aus  dem  Füll- 
raum  eine  Entnahmevorrichtung  mit  einem  Auslauf- 
teil  für  das  Füllgut  aufweist,  der  zur  Durchführung 
eines  Entnahmevorgangs  über  eine  linienförmig 
vorgegebene  Öffnung  im  Verpackungsmaterial  ei- 
nen  Auslaufweg  für  Füllgut  aus  dem  Füllraum  bil- 
det. 

Bei  einem  bekannten  Verpackungsbehältnis 
dieser  Art,  das  insbesondere  als  großvolumiger 
Sack  ausgebildet  ist,  dessen  unterer  Verschluß  aus 
einem  Kreuzboden  mit  einem  äußeren  Bodendeck- 
blatt  besteht,  ist  als  Entnahmevorrichtung  ein  Sei- 
tenfaltenschiauchstück  in  den  Kreuzboden  des  un- 
teren  Sackverschlusses  eingearbeitet,  dessen  inne- 
rer  Teil  durch  einen  Einsteckschlitz  des  Boden- 
deckbiattes  hindurchgeführt  und  im  auseinanderge- 
spreizten  Zustand  an  dessen  Innenseite  befestigt 
ist,  während  das  äußere,  aus  dem  Einsteckschlitz 
nach  außen  herausragende  Seitenfaltenschlauch- 
stück  einen  Auslaufteil  für  das  Füllgut  bildet,  des- 
sen  Ende  anfänglich  durch  eine  Schweißnaht  ver- 
schlossen  ist.  Für  eine  portionsweise  Entnahme 
von  Füllgut  wird  dabei  das  bei  dem  vorgesehenen 
Einsatz  des  Verpackungsbehältnisses  als  Großsack 
nach  unten  herabhängende  Seitenfaltenschlauch- 
stück  oberhalb  der  endseitigen  Verschlußschweiß- 
naht  durchschnitten,  woraufhin  durch  eine  von  dem 
Einsteckschlitz  und  sich  endseitig  rechtwinklig  an 
diesen  anschließende,  aufzubrechende  Perforations 
linien  gebildete  Öffnung  im  Verpackungsmaterial 
Füllgut  aus  dem  Füllraum  durch  das  äußere,  aufge- 
weitete  Seitenfaltenschlauchstück  als  Auslaufteil 
austreten  kann.  Zur  Beendigung  des  Füllgutentnah- 
mevorgangs  wird  das  Seitenfaltenschlauchstück  zu- 
sammengedrückt,  woraufhin  es  umgeschlagen  und 
mit  geeigneten  Hilfsmitteln  am  Sack  festgelegt  wer- 
den  kann. 

Abgesehen  davon,  daß  die  bekannte  Entnah- 
mevorrichtung  auf  ihre  Anbringung  an  einem  einen 
unteren  Sack-  oder  Beutelverschluß  bildenden 
Kreuzboden  beschränkt  ist,  ist  die  Einarbeitung  ei- 
nes  Seitenfaltenschlauchstücks  in  den  Kreuzboden 
zur  Bildung  der  Entnahmevorrichtung  sehr  arbeits- 
aufwendig,  und  es  besteht  die  Gefahr,  daß  das 
außen  auf  dem  Kreuzboden  auf  liegende  bzw.  von 
diesem  herabhängende  Seitenfaltenschlauchstück 
bei  der  Handhabung  des  Sackes  beschädigt  oder 
zerstört  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verpackungsbehältnis  für  schüttfähiges  Füllgut  der 
angegebenen  Art  mit  einer  Entnahmevorrichtung 
für  Füllgutteilmengen  zu  schaffen,  die  bei,  insbe- 

sondere  hinsichtlich  ihrer  Endverschlusse,  beliebig 
ausgebildeten  Verpackungsbehältnissen  aus  flexi- 
blem  Material  mit  geringem  Aufwand  vorgesehen 
werden  kann,  vor  Beschädigungen  oder  einer  vor- 

5  zeitigen  Zerstörung  bei  der  Handhabung  des  Ver- 
packungsbehältnisses  geschützt  ist  und  im  Be- 
darfsfall  unter  Verzicht  auf  Fremdmittel  wieder  ver- 
schlossen  werden  kann. 

Ausgehend  von  einem  Verpackungsbehältnis 
10  für  schüttfähiges  Füllgut  aus  flexiblem  Material  in 

Form  eines  Sackes  oder  Beutels  der  eingangs  an- 
gegebenen  Art  wird  diese  Aufgabe  nach  der  Erfin- 
dung  dadurch  gelöst,  daß  die  Öffnung  im  Verpak- 
kungsmaterial  von  einer  Materialschwächungslinie 

75  in  einer  der  Verpackungswände  vorgegeben  ist, 
durch  deren  Auftrennen  ein  Materiallappen  zumin- 
dest  teilweise  aus  dem  Verpackungsmaterial  her- 
auslösbar  ist,  und  daß  der  Auslaufteil  von  einem 
inneren,  mit  der  Innenseite  der  öffnungsbildenden 

20  Verpackungswand  verbundenen  flexiblen  Flachma- 
terralzuschnitt  gebildet  ist,  der  die  Materialschwä- 
chungslinie  mit  Übermaß  übergreift  und  dessen 
oberer  Endteil  nach  dem  Auftrennen  der  Material- 
schwächungslinie  unter  Bildung  einer  Ausschütt- 

25  Tülle  aus  der  Verpackungswand  herausziehbar  ist. 
Bei  dieser  Ausgestaltung  kann  die  die  Öffnung 

in  zweckentsprechender  Größe  im  Verpackungs- 
material  vorgebende  Materialschwächungslinie,  bei- 
spielsweise  in  Form  einer  Kerblinie  oder,  vorzugs- 

30  weise,  einer  Perforationslinie,  unabhängig  von  der 
Art  und  der  Anbringung  der  Endverschlüsse  am 
Verpackungsbehältnis  an  einer  beliebigen  geeigne- 
ten  Stelle  in  einer  der  Verpackungswände,  vorzugs- 
weise  in  einem  an  den  oberen  Verpackungsver- 

35  schluß  angrenzenden  Endbereich,  angebracht  wer- 
den  und  die  Ausbildung  der  Entnahmevorrichtung 
mit  denkbar  geringem  Aufwand  erfolgen,  da  der 
Auslaufteil  der  Entnahmevorrichtung  von  einem  ein- 
fachen,  blattförmigen  Zuschnitt  eines  flexiblen 

40  Flachmaterials,  wie  Papier  oder  Kunststoffolie,  ge- 
bildet  ist,  der  mit  einfachen  Nähten  an  der  Innen- 
seite  der  Verpackungswand  befestigt  wird.  Dabei 
ist  der  Auslaufteil  anfänglich  im  Inneren  des  Ver- 
packungsbehältnisses,  d.h.  im  Füllraum,  in  einem 

45  flach  an  der  Verpackungswand  anliegenden  Zu- 
stand  gehalten  und  somit  vor  einer  Beschädigung 
oder  vorzeitigen  Zerstörung  bei  der  Handhabung 
des  Verpackungsbehaltnisses  wirksam  geschützt. 
Erst  dann,  wenn  die  Absicht  besteht,  zum  ersten 

so  Mal  eine  Füllgutteilmenge  dem  Verpackungsbehält- 
nis  zu  entnehmen,  wird  nach  dem  Auftrennen  der 
Materialschwächungslinie  der  Flachmaterialzu- 
schnitt  mit  seinem  oberen  Endbereich  aus  dem 
Verpackungsinneren  herausgezogen  und  bildet  da- 
bei  dank  des  Übermaßes,  mit  dem  er  die  Materiai- 
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chwächungslinie  übergreift,  eine  Ausschutt-Tulle, 
lie  ein  dosiertes  Ausschütten  des  Füllgutes  durch 
mtsprechendes,  mehr  oder  weniger  starkes  Kippen 
les  Verpackungsbehältnisses  wie  bei  einer  Kanne, 
linem  Kanister  oder  dgl.  Behälter  ermöglicht.  Da- 
lei  ist  es  auch  ohne  weiteres  möglich,  nach  Abset- 
:en  des  Verpackungsbehältnisses  den  die 
Vuschütt-Tülle  bildenden  Endteil  des  Flachmaterial- 
:uschnitts  durch  die  von  dem  Materiallappen  frei- 
legebene  Öffnung  wieder  in  das  Verpackungsinne- 
e  hineinzudrücken,  um  einen  Verschluß  zu  bilden, 
ier  von  dem  vorzugsweise  nur  teilweise  aus  der 
ferpackungswand  herausgelösten  Materiallappen 
lußen  abgedeckt  werden  kann,  indem  der  Material- 
appen  seinerseits  in  seine  Ausgangslage  zurück- 
jedrückt  wird,  in  der  er  üblicherweise  durch  rand- 
seitige  Verhakung  mit  dem  angrenzenden  Öff- 
lungsrand  der  Verpackungswand  an  den  auf  ge- 
rochenen  Materialstegen  der  vorzugsweise  als 
Bchwächungslinie  Anwendung  findenen  Perfora- 
ions  linie  gehalten  wird. 

Der  Ausbildung  des  Verpackungsbehältnisses 
;ind  durch  das  Vorsehen  der  Entnahmevorrichtung 
lach  der  Erfindung  keine  Grenzen  gesetzt.  So  kann 
jas  Verpackungsbehältnis  aus  jedem  geeigneten 
lexiblen  bzw.  faltbaren  Material,  wie  es  bei  der 
Herstellung  von  Säcken  oder  Beuteln  Anwendung 
indet,  bestehen.  Es  sind  dies  insbesondere  Papier, 
Kunststoffolien,  Laminate  oder  Gewebe,  insbeson- 
dere  Kunststoff-Bändchengewebe,  in  ein-  oder 
nehrlagiger  Ausführung,  wobei  sich  bei  einer 
nehrlagigen  Ausführung  des  Verpackungsmaterials 
die  Materilschwächungslinie  zum  Herauslösen  des 
vlateriailappens  aus  der  öffnungsbildenden  Verpak- 
<ungswand  durch  sämtliche  Material  lagen  hin- 
durcherstreckt.  Insbesondere  können  auch  der 
Dbere  und  der  untere  Endverschluß  des  Verpak- 
<ungsbehältnisses  eine  beliebige  geeignete  Aus- 
führung,  z.B.  als  Kreuz-  oder  Blockboden,  als  Falz- 
oder  Wickelboden  oder  dgl.  aufweisen.  Auch  kön- 
nen  die  Endverschlüsse  von  einem  Nähabschluß 
oder  einer  Endabschweißung  gebildet  sein,  wobei 
auch  verschiedene  Bodenausführungen  an  den  bei- 
den  Endverschlüssen  möglich  sind,  z.B.  kann  der 
untere  Verpackungsverschluß  von  einem  Kreuz- 
oder  Blockboden  und  der  obere  Verpackungsver- 
schluß  von  einer  Endabschweißung  gebildet  sein. 
Ferner  kann  der  untere  Verpackungsverschluß,  ins- 
besondere  bei  seiner  Ausbildung  als  Formboden, 
mit  einem  Füllventil  versehen  sein  und  der  obere 
Verpackungsverschluß  einen  Traggriff  umfassen, 
der  im  Falle  einer  oberen  Endabschweißung  des 
Verpackungsbehältnisses  aus  einer  Grifflocheins- 
tanzung  in  einem  vom  Füllraum  abgetrennten  Be- 
reich  des  Verpackungsbehältnisses  bestehen  kann. 
Schließlich  kann  in  eine  der  Verpackungswände, 
vorzugsweise  im  an  den  unteren  Verpackungsver- 
schluß  angrenzenden  Endbereich,  ein  Sichtfenster 

zum  r-uiiraum  eingearDenex  sein,  aurcn  uas  uei 
Benutzer  den  Füllzustand  des  Verpackungsbehält- 
nisses  überprüfen  kann. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
;  ergeben  sich  aus  den  Ansprüchen  und  der  nach- 

stehenden  Beschreibung  in  Verbindung  mit  der 
Zeichnung,  in  der  ein  Ausführungsbeispiel  des  Ge- 
genstands  der  Erfindung  schematisch  veranschau- 
licht  ist.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

o  Fig.  1  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
Verpackungs  behältnisses  in  Form  eines  Seitenfal- 
tenbeutels  mit  geschlossener  Entnahmevorrichtung, 

Fig.  2  eine  Hälfte  des  Verpackungsbehältnis- 
ses  gemäß  Fig.  1  mit  geöffneter  Entnahmevorrich- 

5  tung, 
Fig.  3  einen  Teilbereich  des  Verpackungsbe- 

hältnisses  nach  den  Fig.  1  und  2  unter  Freilegung 
der  Innenseite  der  die  Entnahmevorrichtung  enthal- 
tenden  Verpackungs  wand  in  gegenüber  den  Fig.  1 

<o  und  2  vergrößertem  Maßstab, 
Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  des 

oberen  Endbereichs  des  Verpackungsbehältnisses 
bei  geöffneter  Entnahmevorrichtung,  wiederum  in 
gegenüber  den  Fig.  1  und  2  vergrößertem  Maßstab 

»5  und 
Fig.  5  eine  abgewandelte  Ausführungsform 

der  Entnahme  Vorrichtung  in  einer  Darstellung  ent- 
sprechend  Fig.  3. 

?o  Das  in  der  Zeichnung  dargestellte  Verpak- 
kungsbehältnis  1  besitzt  die  Form  eines  Seitenfal- 
tenbeutels  und  besteht  beispielsweise  aus  einem 
kunststoffbeschichteten  Papier,  so  daß  die  Material- 
verbindungen  durch  Schweißnähte  vorgenommen 

35  werden  können.  Der  einen  Standboden  bildende 
untere  Verpackungs-  Verschluß  2  ist  von  einem 
Block-  oder  Klotzboden  gebildet,  in  den  in  an  sich 
bekannter  Weise  ein  FUllventil  (nicht  dargestellt) 
eingearbeitet  sein  kann.  Der  obere  Verpackungs- 

40  Verschluß  3  umfaßt  einen  vom  Füllraum  4  des 
Verpackungs-  behältnisses  1  mit  Hilfe  einer  Quer- 
schweißnaht  5  abgetrennten  flachen  Endbereich  6 
des  Verpackungsbehältnisses  1,  der  seinerseits 
endseitig  mit  einer  Abschlußschweißnaht  7  verse- 

45  hen  ist.  In  dem  Verpackungsbereich  6  ist  als  Tra- 
gegriff  eine  Grifflocheinstanzung  8  angebracht. 

Das  Verpackungsbehältnis  1  ist  in  der  Zeich- 
nung  im  gefüllten  Zustand  gezeigt,  in  dem  die 
zwischen  den  einander  gegenüberliegenden  Breit- 

50  seitenwänden  9,10  des  Verpackungsbehältnisses  1 
an  beiden  Seiten  eingelegten  Seitenfalten  11,12 
flach  auseinandergespreizt  sind  und  jeweils  eine 
Schmalseitenwand  des  Verpackungsbehaltnisses  1 
bilden.  Wie  die  Fig.  1  und  2  zeigen,  ist  in  die 

55  Verpackungswand  9  ein  Sichtfenster  1  3  eingearbei- 
tet,  das  dem  Benutzer  einen  Einblick  in  den  im 
übrigen  allseits  verschlossenen  Füllraum  4  gestat- 
tet. 

3 
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Für  eine  portionsweise  Entnahme  von  Füllgut 
aus  dem  Füllraum  4  ist  in  der  Verpackungswand  1  1 
eine  Entnahmevorrichtung  14  im  an  den  oberen 
Verpackungsverschluß  3  angrenzenden  Endbereich 
gebildet,  die  in  ihrem  in  den  Fig.  1  und  3  veran- 
schaulichten  geschlossenen  Zustand  von  außen 
durch  eine  Materialschwächungs  linie  15  in  Form 
einer  Perforationslinie  erkennbar  ist.  Wie  insbeson- 
dere  aus  Fig.  3  ersichtlich  ist,  weist  die  Material- 
schwächungslinie  15  eine  sich  mit  ihrem  Scheitel- 
punkt  16  vom  oberen  Verpackungsverschluß  3  fort- 
erstreckende  bogenförmige  Grundausrichtung  auf, 
wobei  der  den  Scheitelpunkt  16  umfassende  End- 
teil  der  Schwächungslinie  15  einen  laschenförmig 
abgesetzten  Handhabungsteil  17  bildet.  Die  Schwä- 
chungslinie  15  kann  im  übrigen  jeden  geeigneten, 
z.B.  auch  zungenförmigen,  Verlauf  aufweisen,  wie 
er  sich  zum  Heraustrennen  eines  von  der  Schwä- 
chungslinie  15  abgegrenzten  Materiallappens  18 
aus  der  Verpackungswand  11  als  zweckmäßig  er- 
weist. 

Der  Materiallappen  18  ist  bei  dem  dargestellten 
Beispiel  mit  Hilfe  der  Materialschwächungslinie  15 
nur  teilweise  aus  der  Verpackungswand  1  1  heraus- 
trennbar.  Entlang  einer  in  Fig.  3  strichpunktiert  ein- 
gezeichneten  Faltlinie  19,  die  die  beiden  oberen 
Endpunkte  der  Schwächungslinie  15  verbindet  und 
im  wesentlichen  parallel  zur  Ebene  des  oberen 
Verpackungsverschlusses  3  verläuft,  bleibt  der  Ma- 
teriallappen  18  mit  der  Verpackungswand  11  ein- 
stückig  verbunden.  Die  Faltlinie  19  kann  somit  auch 
als  Grundlinie  des  Materiallappens  18  bezeichnet 
werden,  um  die  dieser  zwischen  einer  Schließstel- 
lung,  wie  sie  etwa  aus  den  Fig.  1  und  3  ersichtlich 
ist,  und  einer  Offenstellung  etwa  gemäß  den  Fig.  2 
und  4  verschwenkbar  ist.  Statt  dessen  ist  es  auch 
möglich,  den  Materiallappen  18  zum  Öffnen  der 
Entnahmevorrichtung  insgesamt  aus  der  Verpak- 
kungswand  11  herauszutrennen.  In  diesem  Fall 
würde  die  Materialschwächungs  linie  15  eine  in 
sich  geschlossene  Kontur  aufweisen,  indem  sie 
sich  beispielsweise  über  die  Strecke  der  Grundlinie 
19  fortsetzt. 

Vervollständigt  wird  die  Entnahmevorrichtung 
14  durch  einen  flexiblen  Flachmaterialzuschnitt  20 
z.B.  aus  Papier  oder  Kunststoffolie,  der,  wie  dies 
ebenfalls  insbesondere  aus  Fig.  3  ersichtlich  ist, 
auf  der  Innenseite  der  Verpackungswand  11  mit 
Hilfe  zweier  seitlicher  Verbindungsnähte  21  befe- 
stigt  ist.  Je  nach  der  Materialbeschaffenheit  des 
Zuschnitts  20  sind  die  Verbindungsnähte  21 
Schweiß-  bzw.  Siegelnähte  oder  Klebenähte.  Die 
Verbindungsnähte  21  konvergieren  in  vom  oberen 
Verpackungs  Verschluß  3  fortweisender  Richtung, 
und  ihr  Vereinigungs-  bzw.  Endpunkt  22  liegt  in  der 
vertikalen  Verlängerung  des  Scheitelpunkts  16  der 
Materialschwächungslinie  15.  Es  kann  sich  empfeh- 
len,  an  den  Scheitelpunkt  16  der  Materialschwä- 

chungslinie  15  einen  vertikalen  Schwachungslimen- 
fortsatz  anzuschließen,  der  oberhalb  des  Endpunk- 
tes  22  der  Verbindungsnähte  21  endet.  Dies  kann 
unter  Umständen  die  Ausbildung  einer  Ausschütt- 

s  Tülle  20  durch  Herausziehen  des  Zuschnitts  18 
aus  der  durch  Heraustrennen  des  Materiallappens 
18  gebildeten  Öffnung  in  der  Verpackungswand  11 
begünstigen. 

Um  dieses  Herausziehen  des  Zuschnitts  20 
10  aus  der  Verpackungswand  1  1  durch  die  entstande- 

ne  Öffnung  zu  ermöglichen,  ist  der  obere  Endteil 
23  des  Zuschnitts  20  von  einer  Verbindung  mit  der 
Innenseite  der  Verpackungswand  11  freigehalten. 
Wie  dies  wiederum  insbesondere  aus  Fig.  3  er- 

75  sichtlich  ist,  überragt  der  Endteil  23  im  an  der 
Innenseite  der  Verpackungswand  11  gehaltenen 
Zustand  des  Zuschnitts  20  die  angrenzende  Faltli- 
nie  19  des  Materiallappens  18  nach  oben  zum 
oberen  Verpackungsverschluß  3  hin.  Ferner  ist  der 

20  Zuschnitt  20  in  seinem  mittleren  Bereich  mit  einer 
vertikalen,  in  vom  oberen  Verpackungsverschluß  3 
fortweisender  Richtung  verjüngten  Materialfalte  24 
versehen,  die  das  Übermaß  bestimmt,  mit  dem  der 
Zuschnitt  20  die  Schwächungslinie  15  parallel  zur 

25  Faltlinie  19  in  der  Nichtgebrauchsstellung  über- 
greift.  Die  Verbindungsnähte  21  sind  dabei  im  Be- 
reich  zwischen  den  äußeren  Seitenrändern  des  Zu- 
schnitts  20  und  den  angrenzenden  Teiistücken  der 
Materialschwächungslinie  15  im  wesentlichen  de- 

30  ren  Vorlauf  folgend  angeordnet,  und  der  Zuschnitt 
20  selbst  hat  eine  V-förmige  Grundgestalt  entspre- 
chend  der  Ausrichtung  der  Schwächungslinie  15 
und  der  Verbindungsnähte  21  .  Diese  Grundform  ist 
für  die  Funktion  des  Zuschnitts  20  als  Ausschütt- 

35  Tülle  jedoch  ohne  Bedeutung,  wesentlich  hierfür  ist 
vielmehr  neben  einem  zumindest  annähernd  waa- 
gerechten  bzw.  parallelen  Verlauf  der  oberen  Rand- 
kante  25  des  Endteils  23  zur  Faltlinie  19,  die  Fest- 
legung  des  Zuschnitts  20  in  einem  der  Kontur  der 

40  Schwächungslinie  15  folgenden,  an  diese  angren- 
zenden  Bereich. 

Die  Fig.  2  und  4  veranschaulichen  den  geöff- 
neten  Zustand  der  Entnahmevorrichtung  14,  bei 
dem  der  Materiallappen  18  durch  Aufbrechen  der 

45  Materialschwächungslinie  15  aus  der  Verpackungs 
wand  1  1  herausgetrennt  und  um  die  in  dem  darge- 
stellten,  mit  dem  Standboden  2  auf  einer  waage- 
rechten  Unterlage  abgestützten  Zustand  des  Ver- 
packungsbehältnises  1  waagerechte  Faltlinie  19 

so  hochgeklappt  ist.  Die  Ausschütt-Tüile  20  ist  dabei 
unter  Auflösung  der  Materialfaite  24  durch  Heraus- 
ziehen  des  oberen  Endteils  23  des  Zuschnitts  20 
und  Vorwölben  des  Materials  gebildet,  wobei  sich 
die  tülienförmige  Materialverjüngung  nach  unten 

55  zum  Endpunkt  22  der  V-förmig  zusammenlaufen- 
den  Verbindungsnähte  21  einstellt.  Der  obere  End- 
teil  23  kann  mit  einem  Randumschlag  zu  seiner 
Verstärkung  und  Versteifung  versehen  sein,  der 

4 
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wßerdem  zu  einer  Stabilisierung  des  Tullenrandes 
jeim  Ausschütten  von  Füilgutteilmengen  durch  ent- 
iprechendes  Kippen  des  Verpackungsbehältnisses 

beitragen  kann. 
Bei  Beendigung  eines  Entnahmevorgangs  wird 

iie  Ausschütt-Tülle  20  mehr  oder  weniger  zwang- 
□s  in  den  Füllraum  4  zurückgedrückt,  wobei  der 
Zuschnitt  20  im  wesentlichen  wieder  die  insbeson- 
iere  aus  Fig.  3  ersichtliche  Stellung  einnimmt,  in 
Jer  auch  der  obere  Randbereich  des  Endteils  23 
)berhalb  der  Faltlinie  19  liegt.  Das  Zurückkehren  in 
Jiese  Stellung  wird  durch  die  noch  ein  kurzes 
reiistück  über  die  Faltlinie  19  nach  oben  hochge- 
ührten  seitlichen  Verbindungsnähte  21  des  Flach- 
naterialzuschnitts  20  begünstigt.  Auch  der  Materi- 
illappen  18  kann  um  seine  Falt-  oder  Grundlinie  19 
vieder  in  die  aus  Fig.  3  ersichtliche  Ausgangslage 
surückgeschwenkt  werden,  in  der  er  durch  Rei- 
jungsschluß  an  dem  angrenzenden  konturenglei- 
;hen  Öffnungsrand  der  Verpackungswand  11  ge- 
lalten  ist. 

Die  abgewandelte  Ausführungsform  der  Ent- 
lahmevorrichtung  gemäß  Fig.  5  unterscheidet  sich 
/on  dem  oben  anhand  der  Fig.  1  bis  4  beschriebe- 
nen  Ausführungsbeispiel  im  wesentlichen  dadurch, 
daß  der  obere  Endteii  23'  des  Flachmaterialzu- 
schnitts  20  rand  seitig  an  der  Innenseite  der  öff- 
lungsbildenden  Verpackungswand  11  durch  eine 
jbere  Verbindungsnaht  25  parallel  zur  Grundlinie 
19  des  Materiallappens  18  festgelegt,  jedoch  durch 
Auftrennen  einer  Materialschwächungs-  bzw.-perfo- 
-ationslinie  27  von  der  Verpackungswand  1  1  lösbar 
st. 

Durch  die  obere  Verbindungsnaht  26,  die  die 
Endpunkte  der  über  die  Falt-  bzw.  Grundlinie  19 
des  Materiallappens  18  hochgeführten  seitlichen 
Verbindungsnähte  21  miteinander  verbindet,  erhal- 
ten  die  den  Flachmaterialzuschnitt  20  an  der  Innen- 
seite  der  Verpackungswand  11  festlegenden  Ver- 
bindungsnähte  21,21,26  eine  dreieckförmige  Kon- 
tur.  Die  auch  bei  dieser  Ausführungsform  vorhan- 
dene  Materialfaite  24  ist  in  ihrem  oberen  Randbe- 
reich  durch  die  Verbindungsnaht  26,  sofern  es  sich 
hierbei  um  eine  Schweißnaht  handelt,  flach  zusam- 
mengeschweißt  bzw.  geschlossen,  oder  es  kann 
zwischen  die  Faltenteiie  ein  geeigneter  Klebstoff 
für  einen  oberen,  randseitigen  Verschluß  der  Mate- 
rialfalte  24  aufgetragen  werden. 

Die  Materialschwächungslinie  27  des  oberen 
Endteils  23'  des  Flachmaterialzuschnitts  20  weist 
die  Grundform  eines  umgekehrten  U-Profils  auf. 
Die  Basislinie  28  des  U-Profils  verläuft  parallel  zur 
oberen  Verbindungsnaht  26  des  Endteils  23',  und 
die  seitlichen  Schenkel  29  des  U-Profils  erstrecken 
sich  über  ein  kurzes  oberes  Teiistück  der  seitlichen 
Verbindungsnähte  21  entlang  diesen  in  Richtung 
auf  den  unteren  Endpunkt  22  der  Verbindungsnäh- 
te  21. 

Durch  die  die  Matenaiscnwacnungsimie  it> 
bzw.  den  von  dieser  zu  bildenden  Materiallappen 
18  rundum  abschließenden  Verbindungsnähte  21 
und  27  ist  die  Dichtigkeit  des  Verpackungsbehält- 

5  nisses  vor  dem  ersten  Öffnen  der  Entnahmevor- 
richtung  ungeachtet  der  Materialschwächungslinie 
15  gewährleistet,  da  auf  diese  Weise  die  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Füllraum  4  und  der  der  Innen- 
seite  der  Verpackungswand  1  1  zugewandten  Seite 

o  des  Flachmaterialzuschnitts  20  unterbrochen  ist. 
Auch  kann  bei  der  in  ihrem  oberen  Randbereich 
durch  die  Verbindungsnaht  26  oder  dgl.  nahtförmig 
geschlossenen,  zur  Innenseite'  der  Verpackungs- 
wand  11  hin  eingelegten  Materialfalte  24  kein  Füll- 

'5  gut  von  oben  entlang  der  Materialfalte  24  nach 
unten  in  den  Bereich  vor  den  mittels  der  Material- 
schwächungsiinie  15  zu  bildenden  Materiallappen 
18  gelangen,  das  dann,  bei  einem  Aufbrechen  der 
Schwächungslinie  15,  unkontrolliert  aus  dem  Ver- 

?o  packungsbehältnis  austreten  könnte,  bevor  durch 
Aufbrechen  auch  der.  sich  über  den  oberen  Endbe- 
reich  23'  hinwegerstreckenden  Materialschwä- 
chungslinie  27  und  Herausziehen  des  dadurch  von 
seiner  Verbindung  mit  der  Innenseite  der  Verpak- 

?5  kungswand  11  gelösten  Endteils  23'  die  Ausschütt- 
Tülle  20'  in  der  anhand  des  ersten  Ausführungsbei- 
spiels  beschriebenen  Weise  gebildet  ist. 

Im  übrigen  entspricht  das  Ausführungsbeispiel 
gemäß  Fig.  5  dem  anhand  der  Fig.  1  bis  4  be- 

30  schriebenen  ersten  Ausführungs  beispiel,  wie  es 
auch  durch  die  Verwendung  gleicher  Bezugszei- 
chen  für  gleiche  bzw.  übereinstimmende  Teile 
kenntlich  gemacht  ist. 

35 
Ansprüche 

1.  Verpackungsbehältnis  für  schüttfähiges  Füll- 
gut  aus  flexiblem  Material  in  Form  eines  Sackes 

40  oder  Beutels,  der  für  eine  portionsweise  Entnahme 
von  Füllgut  aus  dem  Füllraum  eine  Entnahmevor- 
richtung  mit  einem  Auslaufteil  für  das  Füllgut  auf- 
weist,  der  zur  Durchführung  eines  Entnahmevor- 
gangs  über  eine  linienförmig  vorgegebene  Öffnung 

45  im  Verpackungsmaterial  einen  Auslaufweg  für  Füll- 
gut  aus  dem  Füllraum  bildet,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Öffnung  im  Verpackungsmaterial  von 
einer  Materialschwächungslinie  (15)  in  einer  (11) 
der  Verpackungswände  (9,10,11,12)  vorgegeben 

50  ist,  durch  deren  Auftrennen  ein  Materiallappen  (18) 
zumindest  teilweise  aus  dem  Verpackungsmaterial 
herauslösbar  ist,  und  daß  der  Auslaufteil  von  einem 
inneren,  mit  der  Innenseite  der  öffnungsbildenden 
Verpackungswand  (11)  verbundenen  flexiblen 

55  Fiachmaterialzuschnitt  (20)  gebildet  ist,  der  die  Ma- 
terialschwächungslinie  (15)  mit  Übermaß  übergreift 
und  dessen  oberer  Endteil  (23)  nach  dem  Auftren- 

5 
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nen  der  Materiaischwächungslinie  (15)  unter  Bil- 
dung  einer  Ausschütt-Tülle  (20')  aus  der  Verpak- 
kungswand  (11)  herausziehbar  ist. 

2.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  obere  Endteil  (23) 
des  Flachmaterialzuschnitts  (20)  von  der  Innenseite 
der  Verpackungswand  (11)  verbindungsfrei  gehal- 
ten  ist. 

3.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  obere  Endteil  (23) 
des  Flachmaterialzuschnitts  (20)  mit  einem  Rand- 
umschlag  versehen  ist. 

4.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  1  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  obere  Endteil  (23  ) 
des  Flachmaterialzuschnitts  (20)  randseitig  an  der 
Innenseite  der  öffnungsbildenden  Verpackungs- 
wand  (11)  festgelegt,  jedoch  durch  Auftrennen  ei- 
ner  innerhalb  seines  festgelegten  Randbereichs  an- 
geordneten  Materiaischwächungslinie  (27)  von  der 
Verpackungswand  (1  1  )  lösbar  ist. 

5.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Materiaischwächungslinie  (15)  von  einer  Perfora- 
tionslinie  gebildet  ist. 

6.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Materiaischwächungslinie  (15)  in  einem  an  den 
oberen  Verpackungsverschluß  (3)  angrenzenden 
Endbereich  der  Verpackungswand  (1  1  )  angeordnet 
ist. 

7.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Materiallappen  (18)  bei  für  seine  teilweise  Heraus- 
lösung  aus  der  Verpackungswand  (11)  ausgebilde- 
ter  Materiaischwächungslinie  (15)  entlang  einer  zur 
Ebene  des  oberen  Verpackungsverschlusses  (3) 
parallelen  Faltlinie  (19)  im  Bereich  des  oberen  End- 
teils  (23)  des  flexiblen  Flachmaterialzuschnitts  (20) 
in  einstückiger  Verbindung  mit  der  Verpackungs- 
wand  (11)  gehalten  ist. 

8.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Materiaischwächungslinie  (15)  für  ein  vollständiges 
Herauslösen  des  Materiallappens  (18)  eine  in  sich 
geschlossene  Kontur  aufweist. 

9.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Materiaischwächungslinie  (15)  eine  sich  mit  ihrem 
Scheitelpunkt  (16)  vom  oberen  Verpackungsver- 
schluß  (3)  forterstreckende  bogenförmige  Grund- 
ausrichtung  aufweist. 

10.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  den  Scheitel- 
punkt  (16)  der  Material  Schwächungslinie  (15)  ein 
vertikaler  Schwächungsiinienfortsatz  in  vom  oberen 
Verpackungsverschluß  (3)  fortweisender  Richtung 
anschließt. 

1  1  .  Verpackungsbehaltnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Materiaischwächungslinie  (15)  zungenförmig  in 
vom  oberen  Verpackungsverschluß  (3)  fortweisen- 

5  der  Richtung  ausgebildet  ist. 
12.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  bis  1  1  .dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
flexible  Flachmaterialzuschnitt  (20)  eine  V-förmige 
Grundgestalt  aufweist,  bei  der  die  Spitze  des  V 

70  vom  oberen  Verpackungsverschluß  (3)  fortgerichtet 
ist. 

13.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
flexible  Fiachmaterialzuschnitt  (20)  im  wesentlichen 

75  durch  V-förmige,  in  vom  oberen  Verpackungsver- 
schluß  (3)  fortweisender  Richtung  konvergierende 
seitliche  Verbindungsnähte  (21)  mit  dem  Verpak- 
kungsmaterial  fest  verbunden  ist. 

14.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  13, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  seitlichen  Verbin- 

dungsnähte  (21)  im  Bereich  zwischen  den  äußeren 
Seitenrändern  des  Flachmaterialzuschnitts  (20)  und 
den  angrenzenden  Teilstücken  der  Materiaischwä- 
chungslinie  (15)  im  wesentlichen  deren  Verlauf  fol- 

25  gend  angeordnet  sind. 
15.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 

sprüche  4  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
seitlichen  Verbindungsnähte  (21)  des  Flachmateri- 
alzuschnitts  (20)  durch  eine  obere  Verbindungsnaht 

30  (26)  parallel  zur  Grundlinie  (19)  des  Materiallap- 
pens  (18)  zu  einer  dreieckförmigen  Kontur  vervoll- 
ständigt  sind. 

16.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Materialschwä- 

35  chungslinie  (27)  des  oberen  Endteils  (23  )  des 
Flachmaterialzuschnitts  (20)  die  Grundform  eines 
umgekehrten  U-Profils  aufweist,  dessen  Basislinie 
(28)  parallel  zur  oberen  Verbindungsnaht  (26)  des 
Endteils  (23  )  verläuft  und  dessen  seitliche  Schen- 

40  kel  (29)  sich  über  ein  kurzes  oberes  Teiistück  der 
seitlichen  Verbindungsnähte  (21)  entlang  diesen  in 
Richtung  auf  deren  Endpunkt  (22)  erstrecken. 

17.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

45  Flachmaterialzuschnitt  (20)  in  seinem  mittleren  Be- 
reich  mit  einer  vertikalen,  das  Übermaß  quer  zur 
Schüttrichtung  in  seinem  die  Schwächungslinie 
(15)  übergreifenden  Bereich  bestimmenden  Materi- 
alfalte  (24)  versehen  ist. 

so  18.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertikale  Material- 
falte  (24)  in  vom  oberen  Verpackungsverschluß  (3) 
fortweisender  Richtung  verjungt  ist. 

19.  Verpackungsbehältnis  nach  Anspruch  17 
55  oder  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Material- 

falte  (24)  in  ihrem  oberen  Randbereich  nahtförmig 
geschlossen  ist. 

6 
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20.  Verpackungsbehaltnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
)bere  Endteil  (23)  des  Flachmaterialzuschnitts  (20) 
n  seinem  an  der  Innenseite  der  Verpackungswand 
11)  gehaltenen  Zustand  die  angrenzende  Faltlinie  5 
19)  des  Materiallappens  (18)  nach  oben  überragt. 

21.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  20,  in  einer  Ausbildung  als  Seitenfal- 
ensack  oder  -beutel,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Entnahmevorrichtung  (14)  in  einer  (11)  der  bei-  10 
den  von  einer  Seitenfalte  gebildeten  Verpackungs- 
wände  (11,12)  angeordnet  ist. 

22.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  21  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es 
m  Bereich  des  oberen  Verpackungsverschlusses  is 
[3)  mit  einem  Tragegriff  (8)  versehen  ist. 

23.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
untere  Verpackungsverschluß  (2)  mit  einem  Füll- 
i/entil  versehen  ist.  20 

24.  Verpackungsbehältnis  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
eine  (9)  der  Verpackungswände  (9,10,11,12)  ein 
Sichtfenster  (13)  zum  Füllraum  (4)  eingearbeitet  ist. 
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